
Hiermit stelle ich/ stellen wir Antrag auf Mitgliedschaft 

q als ordentliches Mitglied
   
q als Fördermitglied

im Verein zur Förderung des Archivs für Architektur und 
Ingenieurbaukunst Schleswig-Holstein e.V. zum nächst-
möglichen Zeitpunkt.

Antrag auf Mitgliedschaft

Verein zur Förderung des 
Archivs für Architektur und Ingenieurbaukunst e.V.
c/o Architekten- und Ingenieurkammer 
Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 71, 2415 Kiel

aai@aik-sh.de

Vorsitzender
Dipl.-Ing. Architekt Jens Uwe Pörksen
stellv. Vorsitzende
Rechtsanwältin (Syndikusrechtsanwältin) Natascha Kamp
Schatzmeisterin
Dipl.-Ing. Architektin Insa Schröder-Ropeter

Förde Sparkasse
IBAN: DE92 2105 0170 1004 1671 42
BIC: NOLADE21KIE
Gerichtsstand Kiel
Eingetragen beim Amtsgericht Kiel
VR 7242 KI

Titel / Vorname / Name

Institution / Unternehmen

Straße

PLZ / Ort

Telefonnummer

E-Mail

Der Mitgliedsbeitrag gemäß § 6 der Satzung wird im ersten 
Quartal des jeweiligen Jahres fällig.

q Ich überweise/ wir überweisen den fälligen Mitgliedsbeitrag  
 jeweils fristgerecht im 1. Quartal des jeweiligen Jahres per  
 Dauerauftrag auf das u.g. Konto des Vereins bei der  
 Förde Sparkasse.
   
q Ich erteile/ wir erteilen mit dem beigefügten SEPA-Last- 
 schriftmandat die Einzugsermächtigung gemäß Antragstel- 
 lung.

Ort / Datum / Unterschrift

Jährliche Mitgliedsbeiträge 

als ordentliches Mitglied gemäß § 4 (2) der Satzung: 
Ordentliche Mitglieder sind natürliche und juristische 
Personen sowie nicht rechtsfähige Vereine oder Gesell-
schaften, die bereit sind, zu den Aufgaben des Vereins 
wirksam beizutragen.   
 

als Fördermitglied gemäß § 4 (3) der Satzung: 
Fördernde Mitglieder sind natürliche und juristische 
Personen sowie nicht rechtsfähige Vereine oder Gesell-
schaften, die sich verpflichten, durch Sponsoring oder 
finanzielle Zuwendungen die Aufgaben des Vereins zu 
unterstützen.  

Mein/ unser zusätzlicher freiwilliger 
Jahresbeitrag:   

Meine/ unsere zusätzliche freiwillige Spende 
einmalig in Höhe von:

Datenschutz
Bitte beachten Sie die umseitigen Datenschutzinformationen für 
Vereinsmitglieder gemäß Art 13 DS-GVO.

100  EUR

500  EUR

___  EUR

___  EUR

An den
Verein zur Förderung des 
Archivs für Architektur und Ingenieurbaukunst e.V.
c/o Architekten- und Ingenieurkammer S-H
Düsternbrooker Weg 71
24105 Kiel

per E-Mail an info@aik-sh.de oder Fax an 0431 570 65 25



Datenschutzinformation für Vereinsmitglieder
gemäß Art. 13 DS-GVO

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
Verein zur Förderung des Archivs für Architektur und Ingenieurbaukunst e.V.
c/o Architekten- und Ingenieurkammer S-H
Düsternbrooker Weg 71
24105 Kiel
Tel.: 0431 570 65 0
E-Mail: info@aik-sh.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Der Verein ist zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten gesetzlich nicht verpflichtet.

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Der Verein verarbeitet folgende personenbezogene Daten:
Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden der Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse verarbeitet. 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO.

Zum Zwecke der Beitragsverwaltung wird die Bankverbindung verarbeitet.
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO.

Empfänger der personenbezogenen Daten
Der Verein übermittelt keine personenbezogenen Daten seiner Mitglieder an Dritte.

Drittlandstransfer
Es besteht keine Absicht des Vereins, personenbezogene Daten der Mitglieder an ein Drittland zu übermitteln.

Speicherdauer
Die für die Mitgliederverwaltung notwendigen Daten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) werden 
2 Jahre nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft gelöscht. Die für die die Beitragsverwaltung notwendigen Daten (Bankver-
bindung) werden nach 10 Jahren gelöscht.

Betroffenenrechte
Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) oder 
Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen 
die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) zu. Dem Vereinsmitglied steht 
ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu.


